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   Einbruch
Als Einbruch bezeichnet man das unerlaubte Eindringen in einen abgegrenzten Bereich (z. B. ein Haus oder eine Wohnung), indem man ein Hindernis (z. B. Tür oder Fenster) überwindet. Ein Einbruch geschieht in der Regel mit dem Ziel, in den Besitz von Gegenständen und/oder Informationen zu gelangen, also einen Diebstahl zu begehen. 
Häufig hebeln die Einbrecher Türen und Fenster auf oder schlagen Scheiben ein, um an den innenliegenden Türgriff zu gelangen.

 Fakten
 Besonders schwerer Fall des Diebstahls - § 243 StGB

Wird ein Diebstahl unter ganz bestimmten Umständen begangen, spricht man im Strafrecht nach § 243 StGB von einem „besonders schweren Fall des Diebstahls“. 
 Besonders schwer ist der Diebstahl immer dann, 
	wenn man vorher in ein Gebäude oder einen anderen umschlossenen Raum einbricht,
	wenn man beispielsweise einen nachgemachten Schlüssel oder ein Werkzeug zum Öffnen der Tür benutzt, um in den Raum zu gelangen oder sich vorher darin versteckt hat,
	wenn man eine Sache stiehlt, die durch eine Schutzvorrichtung, wie z. B. ein Schloss, gegen Wegnahme besonders gesichert ist,
	wenn man gewerbsmäßig stiehlt, d. h., die geklauten Sachen später verkauft, um von dem Geld zu leben,
	wenn man etwas aus einer Kirche oder einem Museum stiehlt,
	wenn jemand stiehlt, indem er die Hilflosigkeit einer anderen Person oder einen Unglücksfall ausnutzt. 

 Solche Fälle des Diebstahls werden mit Gefängnisstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.



 Diebstahl m. Waffen, Bandendiebstahl, Einbruchsdiebstahl

Von einem Diebstahl mit Waffen spricht man laut § 244 StGB, wenn der Täter oder ein Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug oder Mittel dabei hat, das dazu dient, eine andere Person, die sich wehrt, zu bedrohen oder zu verletzen.
Außerdem spricht man laut § 244 StGB von einem Bandendiebstahl, wenn man zusammen mit anderen einen Raub oder Diebstahl begeht. 
Einen Wohnungseinbruchsdiebstahl begeht, wer für den Diebstahl in eine Wohnung einbricht bzw. einsteigt, das heißt. z. B. einen nachgemachten Schlüssel oder ein Werkzeug zum Öffnen der Tür verwendet oder sich vorher darin versteckt.
Solche Fälle des Diebstahls werden mit Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Auch wer solche Diebstähle versucht, macht sich schon strafbar.
In weniger schweren Fällen werden solche Diebstähle mit einer Gefängnisstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.



 Schwerer Bandendiebstahl - § 244a StGB

Wird der Bandendiebstahl unter ganz bestimmten Umständen begangen, spricht man im Strafrecht nach § 244a StGB von einem „schweren Bandendiebstahl“. 
Einen schweren Bandendiebstahl begeht man, wenn man als Mitglied einer Bande 
	eine Sache stiehlt, die durch eine Schutzvorrichtung, wie z. B. ein Schloss, gegen Wegnahme besonders gesichert ist,
	einen Diebstahl begeht, bei dem der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug oder Mittel dabei hat, das dazu dient, eine andere Person, die sich wehrt, zu bedrohen oder zu verletzen,
	für den Diebstahl in eine Wohnung einbricht bzw. einsteigt, d. h. wenn man z. B. einen nachgemachten Schlüssel oder ein Werkzeug zum Öffnen der Tür verwendet oder sich vorher darin versteckt.

Solche Fälle des Diebstahls werden mit einer Gefängnisstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Betrifft der Wohnungseinbruchdiebstahl eine dauerhaft genutzte Privatwohnung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
Weniger schwere Fälle können mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden.





 Betroffene und Beteiligte
	 Betroffener 
	 Beteiligter/Täter 

In Deutschland werden rund 150.000 Einbrüche pro Jahr begangen. Vielleicht bist auch du Opfer eines Einbruchs geworden. Der Verlust von Bargeld und Wertsachen ist für dich vielleicht noch das geringere Übel. Schlimmer ist wahrscheinlich, dass die Täter gewaltsam in deine Privatsphäre eingedrungen sind. Das eigene Zuhause und besonders das eigene Zimmer ist unser Lebensmittelpunkt und Rückzugsgebiet. Der Ort, an dem nur wir das Sagen haben und an dem wir uns sicher fühlen. Es kann sein, dass du dich jetzt macht- und wehrlos fühlst, weil dir ein Stück weit die Kontrolle über deine Intimsphäre entzogen wurde. Das kann sehr belastend für dich sein, weit mehr als die Dinge, die mit Polizei und Versicherung zu regeln sind. 
Ein Einbruch sollte unbedingt bei der Polizei angezeigt werden.
Am besten du sprichst mit deiner Familie oder Freunden über deine Ängste und Sorgen oder wendest dich an eine Beratungsstelle, wenn du über das Ereignis nicht hinwegkommst.

Jemandem etwas wegzunehmen, ist Unrecht. „Mein“ und „dein“ sind wichtige Bausteine unseres Wertesystems. Das Eigentum des anderen zu achten ist oberstes Gebot. In vielen Situationen verlassen wir uns darauf, dass der andere unser Eigentum achtet.

Wenn du gestohlen hast und dabei in das Haus oder die Wohnung eines anderen Menschen eingedrungen bist, hast du nicht nur einfach etwas „mitgehen lassen“. Du hast ihm und seiner Familie damit sehr wehgetan, weil sich die betroffenen Menschen in ihrem Wohnumfeld jetzt unsicher fühlen. Sie haben Angst, dass es wieder passieren kann. Sie können ihrem Zuhause nicht mehr trauen.

Lass dich auch nicht von „Freunden“ zu solchen Taten verleiten oder überreden. Einbruchsdiebstahl hat mit Mut(-proben) nichts zu tun!



 Eure Fragen zum Thema
 Ist es ein Unterschied, ob ich in eine private Wohnung oder in ein Kindergartengebäude einbreche?

Nein, das Delikt bleibt das gleiche. Durch die Tat werden nur unterschiedliche Personen geschädigt. Im privaten Bereich sind dies die Bewohner oder Eigentümer der Häuser und Wohnungen, in öffentlichen Gebäuden der Träger der Einrichtung, der Bauträger oder Nutzer des Gebäudes und gegebenenfalls sogar Beschäftigte oder die Kinder selbst.



 Muss ich für den entstandenen Schaden aufkommen, wenn ich erwischt werde?

Natürlich ist es so, dass du für den Schaden aufkommen musst. Beim Einbruch ist das also nicht nur das gestohlene Gut, sondern auch die Beschädigungen an Türen oder Fenster, für deren Behebung du einstehen musst. Und da kommen schnell mehrere tausend Euro zusammen. 
Kannst du das nicht sofort zahlen, hat das Opfer die Möglichkeit, vor Gericht einen „Titel“ zu erwirken. Dann bleibst du noch 30 Jahre lang verpflichtet, für die Kosten aufzukommen. Das bedeutet, sobald du eigenes Geld verdienst, werden dir die Kosten erst einmal abgezogen.



 Wer haftet für den Schaden bei mehreren Tätern?

Wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, aber nur du als Täter beim Einbruch erwischt wirst, haftest du alleine für die Zahlung des gesamten Schadens. Dies nennt man dann gesamtschuldnerische Haftung.
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   Tipps 	 Einbruchschutz 
	 Opfer 
	 Beteiligte/Täter 

	Immer die Tür abschließen! Einbrecher kennen Techniken, unverriegelte Türen zu öffnen.
	Verschließe immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren! Gekippte oder sogar offene Fenster sind eine Einladung für Einbrecher!
	Verstecke den Schlüssel niemals draußen! Einbrecher finden jedes Versteck. Falls du den Schlüssel verloren hast, sage sofort deinen Eltern Bescheid.
	Achte auf Fremde am Haus oder auf dem Nachbargrundstück. Ruf dann sofort bei der Polizei an.
	Gib keine Hinweise auf Abwesenheit. Lass Licht brennen und sorge dafür, dass Nachbarn bei längerer Abwesenheit den Briefkasten leeren.


	Ein Einbruch ist ein tiefer Eingriff in die Psyche. Lass dir professionell helfen, wenn du damit nicht zurechtkommst.
	Ein Einbruch muss nicht immer wieder geschehen. Die (Kriminal)Polizeilichen Beratungsstellen informieren kostenlos über Einbruchschutzmaßnahmen.


	Mach dir klar, dass ein Einbruch kein Kavaliersdelikt ist, sondern eine Straftat mit erheblichen Auswirkungen auf die Opfer.
	Geldnot und Spielsucht dürfen nicht zum Alibi werden. Lass dir in solchen Fällen anders helfen.
	Übernimm Verantwortung und entschuldige dich bei dem Opfer. Zeige dich selbst bei der Polizei an, auch wenn du vielleicht mit einer Strafe rechnen musst.




 Links

	Informationsseite der Polizei für Erwachsene
	Tipps für den Einbruchschutz




 Medien zum Thema

	
	
	
	
	

Ungebetene Gäste
[image: Ungebetene Gäste]
 Die Broschüre informiert über verhaltensbezogene und sicherungstechnische Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Link


Ganze Sicherheit für unser Viertel
[image: Ganze Sicherheit für unser Viertel]
 Das Faltblatt enthält Hinweise, wie Nachbarschaftshilfe zum Schutz vor Einbruch effektiv funktionieren kann. Link


Tipps für mehr Sicherheit: Schlagen Sie Alarm
[image: Tipps für mehr Sicherheit: Schlagen Sie Alarm]
 Das Faltblatt enthält die wichtigsten Informationen für die Planung und Installation einer Alarmanlage und deren sinnvolle Funktionsweise. Link


Nach fünf Minuten gibt der Einbrecher auf
[image: Nach fünf Minuten gibt der Einbrecher auf]
 Ergebnisse einer Untersuchung zur Wirksamkeit technischer Einbruchsprävention. Link


Schlechte Geschäfte für Einbrecher
[image: Schlechte Geschäfte für Einbrecher]
 Die Handreichung ist eine umfassende Zusammenstellung hauptsächlich sicherungstechnischer Informationen zum Schutz von Gewerbeobjekten. Link
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 Diebstahl 

Diebstahl lohnt sich nicht!
Wenn man einem anderen Menschen eine Sache wegnimmt und für sich oder jemand anderen behalten will, kann das ein…
 MEHR 


 Diebstahl [image: Ein gesichertes Fahrrad.]
 Fahrraddiebstahl 

Sattel oder Beleuchtung abbauen, ein fremdes Fahrrad mal eben für eine "Spritztour" benutzen: Ist man dann schon ein Dieb? Hat man das Rad nur…
 MEHR 


 Diebstahl 
 Ladendiebstahl 

Wer in einem Geschäft etwas nimmt und den Laden verlässt, ohne es zu bezahlen, begeht einen Ladendiebstahl. Trage die Sachen, die du kaufen möchtest,…
 MEHR 
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